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Vorlage an Bürgermeister Kunkel 
 
 
Anfrage der AfD-Fraktion vom 26.09.2023 zu einem gewalttätigen 
Übergriff am 22.09.23 in der Fußgängerzone – Schwalbacher 
Straße 
 
 
1. Sind tatverdächtige Personen der o.g. Gewalttat bereits 
polizeilich ermittelt worden? 
 
Antwort: Die Stadtverwaltung der Stadt Eltville am Rhein ist keine 
Strafermittlungs- und keine Strafverfolgungsbehörde. Insoweit 
können die in der Anfrage gestellten Fragen auch nicht von der 
Stadtverwaltung beantwortet werden. Es wird auf die 
Landespolizeibehörde und die Staatsanwaltschaft Wiesbaden 
verwiesen. 
 
2. Falls die unter dem Punkt 1 gestellte Frage zu bejahen ist:  
a. Welche Herkunft/Staatsangehörigkeit haben die 
Tatverdächtigen bzw. wie hießen diese mit Vornamen? 
b. Welchen Aufenthaltsstatus haben die Tatverdächtigen? 
c. Sind die Tatverdächtigen bereits durch frühere Gewalt- 
oder sonstige Straftaten in Erscheinung getreten sind (falls ja, 
bitte – wenn möglich – unter der Benennung der früheren Delik-
te, Tatdaten, Tatörtlichkeiten und etwaigen Strafverurteilungen 
gesondert aufschlüsseln)?  
 
3. Hat jener junge Mann, welcher Opfer der o.g. Gewalttat 
geworden ist, im Anbetracht der seinerseits erlittenen 
Verletzungen im Wege einer entsprechenden Kontaktaufnahme 
Zuspruch seitens des Magistrats der Stadt Eltville erhalten, und, 
falls nicht, aus welchen Gründen nicht?   
 
Antwort: Die Person ist der Stadtverwaltung nicht bekannt. Es hat 
keine Kontaktaufnahme gegeben. 
 
4. Ist jener Anwohnerin, durch deren Einschreiten der 
gewaltsame Übergriff auf den betroffenen jungen Mann beendet 
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worden ist, eine offizielle Danksagung seitens des Magistrats der 
Stadt Eltville ausgesprochen worden, und, falls nicht, aus welchen 
Gründen nicht? 
 
Antwort: Auch diese Person ist der Stadtverwaltung nicht bekannt. 
Es hat keine Kontaktaufnahme gegeben. 
 
5. Wie oft ist es im Innenstadtbereich der Stadt Eltville im 
Verlauf des vergangenen und aktuellen Jahres zu gewalttätigen 
Übergriffen, wie dem o.g. Vorfall gekommen (bitte unter Nennung 
der polizeilich erfassten Anzahl der erfragten Übergriffe, sowie 
jeweils nach Delikt, Tatdatum und genauer Tatörtlichkeit 
gesondert beantworten)? 
 
Antwort: Verweis auf Antwort zu Frage 1. 
 
6. In wie vielen der unter dem 5 erfragten Fälle sind die Täter 
polizeilich ermittelt worden?  
 
Antwort: Verweis auf Antwort zu Frage 1. 
 
7. In wie vielen der unter dem 6 erfragten Fälle hatten die 
Täter eine deutsche bzw. ausländische Staatsangehörigkeit (bitte 
unter Nennung der jeweiligen Staatsangehörigkeiten und der Vor-
namen beantworten)? 
 
Antwort: Verweis auf Antwort zu Frage 1. 
 
8. Welchen Verfahrensausgang – Einstellung des Verfahrens, 
Strafbefehl/Strafverurteilung, etc. – haben die unter den Punkten 6 
und 7 erfragten Strafermittlungsverfahren jeweils genommen? 
 
Antwort: Verweis auf Antwort zu Frage 1. 
 
9. Beabsichtigt der Magistrat der Stadt Eltville – neben der 
üblichen in den Zuständigkeitsbereich der Polizei fallenden 
Maßnahmen – eigene Maßnahmen zur Prävention gewaltsamer 
Übergriffe im Gemeindegebiet der Stadt Eltville vorzunehmen, 
und, falls ja, in welcher Form?  
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Antwort: Die Stadt Eltville am Rhein bildet zusammen mit den 
Gemeinden Kiedrich und Walluf die KOMPASS-Region Oberer 
Rheingau und strebt das KOMPASS-Sicherheitssiegel an. In 
diesem Zusammenhang werden in enger Abstimmung mit der 
Beratungsstelle der Polizei des PP Westhessen Maßnahmen zur 
Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung erarbeitet. 
 
f.d.R. 
 
gez. Markus Wolf 

_____________ 
Amtsleiter 
 
 
Vfg.: 
2.) Kopie Amt 1, Gremienbüro, zur StVV am 06.11.2023 (TOP 
Anfragen) 
3.) als Anlage zum Protokoll StVV 06.11.2023 
 




